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Amt für Versorgung und Inklusion Bremen - 
Inklusionsamt-

Mo-Do 09:00 - 12:30
Do 13:30 - 17:00
Fr
geschlossen

Das Amt für Versorgung und Inklusion Bremen - Inklusionsamt- steht als 
Dienstleistungseinrichtung Arbeitgebenden und schwerbehinderten Arbeitnehmenden zur 
Seite. Unser Ziel ist es, Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen zu schaffen, sie - 
wenn notwendig - so behindungsgerecht wie möglich zu gestalten und sie dauerhaft zu 
erhalten. Wir beraten Arbeitgebende, schwerbehinderte Beschäftigte und das betriebliche 
Integrationsteam, unterstützen durch technische und andere Hilfen und beauftragen 
gegebenenfalls den Integrationsfachdienst. Dafür nutzen wir die von Arbeitgebenden 
erbrachte Ausgleichsabgabe. Um Arbeitsplätze zu erhalten, wirken wir bei 
Präventionsmaßnahmen mit und achten auf die Einhaltung des besonderen 
Kündigungsschutzes für schwerbehinderte Menschen. Regelmäßig bieten wir vielfältige 
Informationsveranstaltungen zum Thema "Einstellung und Beschäftigung von 
schwerbehinderten Menschen in Betrieben und Verwaltungen" an. Die kostenlosen Kurse 
richten sich an Arbeitgebende, an das betriebliche Integrationsteam nach dem SGB IX 
(Beauftrage der Arbeitgebenden, Betriebs- und Personalräte, 
Schwerbehindertenvertretungen), an Personalsachbearbeitungen, Vorgesetzte, 
Betriebsärzt:innen, schwerbehinderte und andere interessierte Menschen. Das 
Fortbildungsprogramm und weitere Broschüren zum Schwerbehindertenrecht finden Sie 
auf der Seite des Integrationsamtes unter https://www.avib.bremen.de/inklusionsamt/ 

+49 421 3615541

Doventorscontrescarpe 172 D, 28195 Bremen

Website

office.inklusionsamt@avib.bremen.de

https://www.avib.bremen.de/inklusionsamt/informations-und-bildungsangebote/schulungsangebot-13831
https://www.avib.bremen.de/inklusionsamt-12286
mailto:office.inklusionsamt@avib.bremen.de
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informations-und-bildungsangebote/schulungsangebot-13831 . Die Grundlage für die 
Erfüllung unserer Aufgaben ist das Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch - (SGB IX).

Amt für Versorgung und Inklusion Bremen
 

Unsere Dienstleistungen

Begleitende Hilfen im Arbeitsleben als Arbeitgebende beantragen

Als Unternehmen können Sie Zuschüsse oder eine Beratung erhalten, um Arbeits- und 
Ausbildungsplätze für schwerbehinderte Menschen zu erhalten oder neu zu schaffen.

Lebenslage(n):

Weiter lesen

Begleitende Hilfen im Arbeitsleben beantragen

Begleitende Hilfen dienen der Unterstützung von schwerbehinderten Menschen im 
Arbeitsleben.

Lebenslage(n):

Weiter lesen

Förderung für Inklusionsbetriebe beantragen

Sie möchten eine Förderung für Inklusionsbetriebe beantragen? Hier erfahren Sie mehr.

Weiter lesen

Informations- und Bildungsveranstaltungen des Amtes für Versorgung 
und Inklusion Bremen - Inklusionsamt -

Sie sind an Informations- und Bildungsveranstaltungen des Amtes für Versorgung und 
Inklusion Bremen - Inklusionsamt - interessiert? Hier erfahren Sie mehr.

Lebenslage(n):

Weiter lesen

https://www.avib.bremen.de/inklusionsamt/informations-und-bildungsangebote/schulungsangebot-13831
https://www.service.bremen.de/senatorin-fuer-arbeit-soziales-jugend-und-integration/amt-fuer-versorgung-und-inklusion-bremen-10168
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/begleitende-hilfen-im-arbeitsleben-als-arbeitgebende-beantragen-188634
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/begleitende-hilfen-im-arbeitsleben-als-arbeitgebende-beantragen-188634
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/begleitende-hilfen-im-arbeitsleben-beantragen-13234
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/begleitende-hilfen-im-arbeitsleben-beantragen-13234
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/foerderung-fuer-inklusionsbetriebe-beantragen-10997
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/foerderung-fuer-inklusionsbetriebe-beantragen-10997
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/informations-und-bildungsveranstaltungen-des-amtes-fuer-versorgung-und-inklusion-bremen-inklusionsamt-10996
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/informations-und-bildungsveranstaltungen-des-amtes-fuer-versorgung-und-inklusion-bremen-inklusionsamt-10996
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Zahlungspflicht der Arbeitgeber bei Nichterreichen der vorgesehenen 
Beschäftigungsquote schwerbehinderter Menschen

Arbeitgeber müssen eine Ausgleichsabgabe leisten, wenn Sie nicht genügend 
schwerbehinderte Menschen beschäftigen.

Lebenslage(n):

Weiter lesen

Zustimmung zur Kündigung schwerbehinderter Menschen beantragen

Wenn Sie einen schwerbehinderten oder einen gleichgestellten behinderten Menschen 
kündigen möchten, müssen Sie vorher die Zustimmung der zuständigen Stelle einholen.

Lebenslage(n):

Weiter lesen

Nicht das Passende gefunden? Im gesamten Serviceportal suchen

Aktualisiert am 12.06.2026

https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/zahlungspflicht-der-arbeitgeber-bei-nichterreichen-der-vorgesehenen-beschaeftigungsquote-schwerbehinderter-menschen-13185
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/zahlungspflicht-der-arbeitgeber-bei-nichterreichen-der-vorgesehenen-beschaeftigungsquote-schwerbehinderter-menschen-13185
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/zustimmung-zur-kuendigung-schwerbehinderter-menschen-beantragen-13166
https://www.service.bremen.de/dienstleistungen/zustimmung-zur-kuendigung-schwerbehinderter-menschen-beantragen-13166
https://www.service.bremen.de/serviceportal-13091?fulltext=
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